Stichpunkt: 

Nullrunde, also Reallohnkürzung

Die bay. Regierung kündigt wieder einmal eine Nullrunde für Beamtinnen und Beamte an
und begründet dies wie üblich mit der „angespannten Haushaltslage“.

Bei der milliardenteuren Stützung der bayerischen Landesbank hörten wir diese Begründung nicht. 

Außerdem müsste die Regierung endlich ihre Einnahmen deutlich erhöhen, z.B. durch eine wirksamere Besteuerung der großen Vermögen. 

Das wäre auch durch die bay. Verfassung abgedeckt. Da findet sich der

Art. 158 der Bay. Verfassung:

„Eigentum verpflichtet gegenüber der Gesamtheit. Offenbarer Missbrauch des Eigentums- oder Besitzrechts genießt keinen Rechtsschutz.“
Auch Art. 157 bietet gute Ansatzpunkte.
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